
  

Sehr geehrte Damen und Herren, 
  
recht vielen Dank dafür, dass man eine Stellungnahme an Sie  senden darf. 
Seit längeren beschäftigt mich die Entwicklung der Energiewende  sehr stark und dabei ganz besonders 
die Technologie Power to Gas. 
Wir haben uns nun für die regenerative Energietechnologie  entschieden. Wunderbar, aber es gibt da ein 
paar Schwierigkeiten scheint die Sonne kräftig haben wir viel Solarstrom, weht der Wind stark haben wir 
viel Windstrom ist beides nicht da haben wir sehr wenig Strom. Etwas, was wir natürlich nicht wollen.  
So bleibt uns doch nur die Möglichkeit den Überschussstrom für  flauen Stunden zu Kompensierung. Da 
bietet sich die Technologie Power to Gas hervorragend an. Wir produzieren mit dieser Technologie 
Methan, welches in den sehr gut ausgebauten Erdgasleitungsnetz mit seiner im Terrawattbereich 
bestehenden Speichermöglichkeit eingeleitet wird, um somit für die Rückverstromung bei flauen Stunden 
zur Verfügung zu stehen.   Es gibt nun einige Referenzanlagen, die sich zum Teil ganz gut entwickelt 
haben. Ich denke, hier müsste noch mehr getan werden und das, wenn es geht, sehr bald. Doch leider 
läuft das sehr schleppend. Ein wohl entscheidender Schritt für die positiv Entwicklung ist wohl der 
gesetzliche Rahmen, der gegenwärtig noch nicht so glücklich gestaltet ist. Was hindert uns daran klar 
und deutlich im EEG "Power to Gas" mit aufzunehmen und dabei auch die Vergütungssätze zu 
benennen, damit der Investor Rechtssicherheit vorfindet. Im EnWG , im StromStG und in der 
GasnetzzugangsVO sind ja bereits Exzerpte gegeben aber der Haupttenor fehlt. Ich finde, dass müsste 
berücksichtigt werden, denn wir können  diese Technologie nicht vernachlässigen. Es wäre eher sinnvoll 
hier eine Vorreiterrolle hervorzubringen damit Deutschland als Avantgarde für die Entwicklung der 
regenerativen Energie dominiert. 
  
Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen bei der anstehenden Diskussion viel 
Erfolg. Natürlich gebe ich hiermit die Erlaubnis für eine mögliche Veröffentlichung des kurzen Beitrages.  
  
  
Mit freundlichen Grüßen 
  
Bodo E. 


